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Betreff 
 

Bebauungsplan Nr. 206 - 3. Änderung und 1. Erweiterung in der Ortschaft 
Hersel, Einleitungsbeschluss, Beschluss zur frühzeitigen 
Öffentlichkeitsbeteiligung 

 
Beschlussentwurf Ausschuss für Verkehr, Planung und Liegenschaften: 
Der Ausschuss für Verkehr, Planung und Liegenschaften empfiehlt dem Rat, wie folgt zu 
beschließen:  

s. Beschlussentwurf Rat. 
 
Beschlussentwurf Rat: 
Der Rat beschließt, 
 
1. das Verfahren zur Aufstellung der 3. Änderung und 1. Erweiterung des Bebauungs-

planes Bornheim Nr. 206 in der Ortschaft Hersel gemäß § 2 BauGB einzuleiten. Das 
Plangebiet wird begrenzt durch die Bayerstraße, die äußeren Grenzen des Sportplat-
zes und der vorhandenen Bebauung. 

 
2. die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3  Abs. 1 BauGB mit dem vor-

liegenden Planvorentwurf und der vorliegenden Darlegung der allgemeinen Ziele und 
Zwecke der Planung,  

 
3. die Planung für die Dauer von 4 Wochen öffentlich auszulegen und eine Einwohner-

versammlung durchzuführen.  
 
Sachverhalt: 
Der Ausschuss für Verkehr, Planung und Liegenschaften hat am 02.11.2005 die Aufstellung 
der 3. Änderung des Bebauungsplanes Bornheim Nr. 206 in der Ortschaft Hersel (Vorlage 
491/2005) beschlossen.  
Die Fläche ist im rechtskräftige Bebauungsplan als „Fläche für die Beseitigung von Abwas-
ser“ ausgewiesen, da es sich um die Fläche der ehemaligen Kläranlage Hersel südlich des 
Sportplatzes handelt.  
Anlass des Aufstellungsbeschlusses war es die nicht mehr genutzte Fläche angemessen 
nutzen zu können, und dort ein Baufeld auszuweisen. 
Dieses Ziel wird auch weiterhin verfolgt. Jedoch hat sich im Laufe der Zeit herausgestellt, 
dass eine Entwicklung der Fläche mit mehreren Auflagen, wie z.B. Lärmschutz zum Sport-
platz, Hochwasserschutz etc. verbunden ist. Auf Grund von prioritären Planverfahren wurde 
das Planverfahren dann nicht weiter verfolgt. Im Rahmen von Haushaltskonsolidierungs-
maßnahmen und der Veräußerung von städtischen Grundstücken hat sich ein Investor ge-
meldet, welcher sich für die Flächen und deren Entwicklung interessiert. Mittlerweile wurde 
ein städtebaulicher Vertrag in Verbindung mit einem Kaufvertrag geschlossen. Da dem In-
vestor die Änderung des Bebauungsplanes jedoch weder garantiert noch verbindlich zuge-
sagt werden konnte, enthält der Kaufvertrag eine Rücktrittsklausel, falls der Rat der Stadt 
Bornheim sich gegen eine Nutzungsumwandlung des Geltungsbereiches entscheidet.  
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Die Grundstücke der ehemaligen Kläranlage sollen einer Wohnbebauung zugeführt werden. 
Da diese in unmittelbarer Nähe zum Herseler Sportplatz liegen, könnte eine Nutzung der o.g. 
Grundstücke zu Wohnzwecken Konflikte zwischen den Nutzungen Sport und Wohnen ent-
stehen lassen. Von Seiten der Stadt ist schon seit langer Zeit geplant, den Sportplatz auf-
grund seiner Lage im Überschwemmungsgebiet und dem daraus resultierenden hohen Un-
terhaltungsaufwand zu verlagern. Im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplans He 30 
(36/2009–7) wurde bereits beschlossen, dass ein Teilbereich des Bebauungsplans den ver-
lagerten Sportplatz planungsrechtlich sichern soll.  
Ziel der Baulandentwicklung ist es, zu einer positiven Bevölkerungsentwicklung beizutragen, 
den Wohnbedarf auch entsprechend den durch demographischen Wandel geänderten Be-
dürfnissen zu decken, sowie durch den Grundstücksverkauf einen positiven Beitrag zur 
Haushaltskonsolidierung zu leisten. Durch die Veräußerung der Flächen der ehemaligen 
Kläranlage wird ebenfalls beabsichtigt, einen Beitrag zur Finanzierung des Sportplatzneu-
baus zu leisten. 
Da die Entwicklung des damals ausgewiesenen Änderungsbereiches zu klein gefasst wurde 
und nicht alle Faktoren wie z.B. der Ausbau der Bayerstraße und die Verlagerung des Sport-
platzes beinhaltete wurde der Aufstellungsbeschluss von 2005 aufgehoben.  
Der neue Geltungsbereich der 3. Änderung und 1. Erweiterung des Bebauungsplans Born-
heim Nr. 206 in der Ortschaft Hersel umfasst nun alle in Zusammenhang mit der Ausweisung 
von Wohnbaufläche betroffenen Faktoren. So sind Teile der Bayerstraße, der zu verlagernde 
Sportplatz und die Fläche des, nach Verlagerung des Sportplatzes nicht mehr benötigten, 
Sportlerheims ebenfalls Bestandteil des Geltungsbereiches. 
Die Erarbeitung der Kartengrundlage, der Entwurfsplanung für die Bayerstraße, des Bebau-
ungsplanes und der erforderlichen Fachgutachten werden vom Vorhabenträger übernom-
men. 
 
Einen Bebauungsentwurf des Investors ist zur Veranschaulichung als Anlage beigefügt. 
 
Finanzielle Auswirkungen 
1.500 Euro 
 
Anlagen zum Sachverhalt 
1 Übersichtsplan 
2 Gestaltungsplan 
3 Allgemeine Ziele und Zwecke der Planung 
4 Bebauungsvorschlag Investor – Lageplan 
5 Bebauungsvorschlag Investor – 3D Modell 


